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Beschluss
BVerfG, Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 2, 20 Abs. 3 
GG, §§ 1607 Abs. 3, 242 BGB
Keine Auskunftspflicht der Mutter 
gegenüber dem Scheinvater über den 
Erzeuger ohne Gesetz

1. Das aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG folgende allgemeine Persönlichkeitsrecht 
schützt mit der Privat- und Intimsphäre auch das Recht, 
selbst darüber zu befinden, ob, in welcher Form und 
wem Einblick in die Intimsphäre und das eigene Ge-
schlechtsleben gewährt wird. Dies umschließt das Recht, 
geschlechtliche Beziehungen zu einem bestimmten Part-
ner nicht offenbaren zu müssen.

2. Die gerichtliche Verpflichtung einer Mutter, zur 
Durchsetzung eines Regressanspruchs des Scheinvaters 
(§ 1607 Abs. 3 BGB) Auskunft über die Person des mut-
maßlichen Vaters des Kindes zu erteilen, überschreitet die 
verfassungsrechtlichen Grenzen richterlicher Rechtsfort-
bildung, weil es hierfür an einer hinreichend deutlichen 
Grundlage im geschriebenen Recht fehlt.
(amtliche Leitsätze)
Beschluss des BVerfG vom 24.02.2015 – 1 BvR 472/14

Aus den Gründen :
A.
Die Verfassungsbeschwerde betrifft die Frage, ob es 
mit dem Grundgesetz vereinbar ist, dass die Gerich-
te die Beschwerdeführerin auf der Grundlage von 
§ 1353 Abs. 1 in Verbindung mit § 242 BGB dazu 
verpflichtet haben, als Mutter eines Kindes dessen 
vormals rechtlichem Vater („Scheinvater“) nach er-
folgreicher Vaterschaftsanfechtung Auskunft über die 
Person des mutmaßlich leiblichen Vaters zu erteilen, 
damit der Scheinvater gegen den leiblichen Vater den 
Unterhaltsregressanspruch nach § 1607 Abs. 3 BGB 
durchsetzen kann.

I. Die erfolgreiche Anfechtung der Vaterschaft 
(§§ 1599 ff. BGB) führt zu deren rückwirkender 
Beseitigung. Ebenfalls rückwirkend entfallen da-
mit die Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den 
rechtlichen Vater. In dem Umfang, in dem dieser bis 
dahin tatsächlich Unterhalt geleistet hat, gehen die 
Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den leiblichen 
Vater auf den ehemals rechtlichen Vater über (§ 1607 
Abs. 3, Satz 1 und 2 BGB). Einen Unterhaltsregres-
sanspruch des Scheinvaters kennt das Bürgerliche 
Gesetzbuch bereits seit dem Gesetz über die recht-
liche Stellung der nichtehelichen Kinder von 1969 
(§  615b Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 BGB a.F.).
Zur Geltendmachung des Regressanspruchs nach 
§ 1607 Abs. 3 Satz 1 und 2 BGB ist der Scheinvater 
jedoch auf die Kenntnis der Person des leiblichen 
Vaters angewiesen. Fehlt ihm diese Kenntnis, stellt 

sich die Frage, ob er von der Mutter Auskunft darüber 
verlangen kann, wer als mutmaßlich leiblicher Vater 
in Betracht kommt. Ein solcher Anspruch ist nicht 
ausdrücklich geregelt.

Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung 
vom 9. November 2011 (BGHZ 191, 259 ff.) dem 
Scheinvater einen gemäß § 242 BGB auf Treu und 
Glauben gestützten Auskunftsanspruch zuerkannt. 
Das durch die Auskunftspflicht berührte allgemeine 
Persönlichkeitsrecht der Mutter wiege in Fällen, in 
denen sie den Mann zur Abgabe eines Vaterschafts-
anerkenntnisses veranlasst habe, regelmäßig nicht 
schwerer als der Anspruch des Scheinvaters auf ef-
fektiven Rechtsschutz. In einem Beschluss vom 20. 
Februar 2013 (BGHZ 196, 207 ff.) hat der Bun-
desgerichtshof entschieden, dass auch die mit dem 
Scheinvater verheiratete Mutter nach erfolgreicher 
Vaterschaftsanfechtung zur Auskunft verpflichtet sein 
könne. In einem weiteren Beschluss hat der Bundes-
gerichtshof hervorgehoben, dass der Auskunftsan-
spruch stets die Zumutbarkeit der Auskunftserteilung 
voraussetze und das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
der Mutter sowie der Anspruch des Scheinvaters auf 
effektiven Rechtsschutz im Einzelfall gegeneinander 
abzuwägen seien (BGH, Beschluss vom 2. Juli 2014 
– XII ZB 201/13 –, FamRZ 2014, 1440 ff.).

II. Die damals zwanzigjährige Beschwerdeführerin 
führte mit dem Antragsteller des Ausgangsverfahrens 
(im Folgenden: Antragsteller) – dem späteren Schein-
vater – eine Beziehung, während derer sie schwan-
ger wurde. Die Beschwerdeführerin hatte zu diesem 
Zeitpunkt bereits ein anderes wenige Monate altes 
Kind. Vor der Geburt dieses ersten Kindes hatten 
die Beschwerdeführerin und der Antragsteller bereits 
eine sexuelle Beziehung unterhalten, der das erste 
Kind aber nicht entstammt. Nachdem die Beschwer-
deführerin und der Antragsteller infolge der zweiten 
Schwangerschaft geheiratet hatten, wurde die zweite 
Tochter der Beschwerdeführerin Anfang Oktober 
1991 ehelich geboren, so dass der Antragsteller nach 
§ 1592 Nr. 1 BGB rechtlicher Vater dieses Kindes 
wurde. Die Beschwerdeführerin erwähnte gegenüber 
dem Antragsteller nicht, dass auch eine andere Person 
als Erzeuger des Kindes in Betracht kam, behauptete 
aber auch nicht ausdrücklich, dass der Antragsteller 
der leibliche Vater sei. Im Jahr 1994 eröffnete die 
Beschwerdeführerin dem Antragsteller in einem Brief 
die Möglichkeit, dass er nicht der leibliche Vater sein 
könnte. Im Jahr 1995 wurde die Ehe geschieden. Der 
Antragsteller beantragte das alleinige Sorgerecht für 
die Tochter. Daraufhin lebte das Kind jedenfalls zeit-
weise bei ihm. Sowohl der Antragsteller als auch die 
Beschwerdeführerin zahlten zeitweise Kindesunter-
halt.
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Im Jahr 2010 focht der Antragsteller erfolgreich 
die Vaterschaft an. Im Oktober 2012 forderte er die 
Beschwerdeführerin zwecks Durchsetzung seines Un-
terhaltsregressanspruchs aus § 1607 Abs. 3 Satz 1 und 
2 BGB auf mitzuteilen, wer der mutmaßlich leibliche 
Vater ihrer Tochter ist. Die Beschwerdeführerin ver-
weigerte die Auskunft. Daraufhin nahm der Antrag-
steller die Beschwerdeführerin im Ausgangsverfahren 
auf Auskunft in Anspruch.

III. 1. Das Amtsgericht verpflichtete die Be-
schwerdeführerin mit angegriffenem Beschluss, dem 
Antragsteller Auskunft über die Person des mutmaß-
lichen Vaters des Kindes zu geben. […]

2. Die hiergegen gerichtete Beschwerde der Be-
schwerdeführerin wies das Oberlandesgericht zurück. 
[…]

IV. Die Beschwerdeführerin rügt mit ihrer Verfas-
sungsbeschwerde eine Verletzung ihres allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts aus Art. 2 Abs. 1 in Verbin-
dung mit Art. 1 Abs. 1 GG. Sie habe zur Zeit der 
Zeugung des Kindes entsprechend dem Wunsch des 
Antragstellers mit diesem lediglich eine lockere Be-
ziehung geführt, während derer sie lediglich einmal 
Geschlechtsverkehr mit einem anderen Mann gehabt, 
dies aber bei Feststellung der Schwangerschaft bereits 
wieder vergessen habe. Zweifel an der Vaterschaft des 
Antragstellers seien bei ihr erst aufgrund des Aus-
sehens des Kindes aufgekommen, als dieses größer 
geworden sei. Sie habe jedoch niemals behauptet, dass 
nur der Antragsteller als Vater in Betracht gekommen 
sei und sie in der Empfängniszeit keinen anderen Se-
xualpartner gehabt habe. Dem Antragsteller sei es 
wichtig gewesen, „sich die Rechte an dem Kind zu 
sichern“, weshalb er auch die Beschwerdeführerin aus 
freien Stücken geheiratet habe. Die Heiratspläne seien 
von ihm ausgegangen und von seinen Eltern forciert 
worden. Die Vaterschaft habe er erst angefochten, 
nachdem die Tochter ihn gebeten habe, für einen An-
trag auf Ausbildungsförderung (BAföG) seine finan-
ziellen Verhältnisse offenzulegen. Bereits 1994 habe 
die Beschwerdeführerin dem Antragsteller jedoch in 
einem Brief die Möglichkeit eröffnet, dass er nicht 
der leibliche Vater sein könnte.

Obwohl damit das Anfechtungsrecht verjährt be-
ziehungsweise verwirkt gewesen sei, habe das Vater-
schaftsanfechtungsverfahren Erfolg gehabt, weil das 
anwaltlich nicht vertretene Kind dem Antrag letztlich 
nicht entgegengetreten sei. Auch der Regressanspruch 
sei wegen der bereits bei der Scheidung bestehenden 
Kenntnis der Möglichkeit, nicht der biologische Va-
ter zu sein, verjährt und wegen des Verhaltens des 
Antragstellers verwirkt. […]

V. […] Der Deutsche Familiengerichtstag sowie 
der Interessenverband Unterhalt und Familienrecht 
messen der Verfassungsbeschwerde keine Erfolgsaus-

sichten bei. […] Die Wissenschaftliche Vereinigung 
für Familienrecht hält die Verfassungsbeschwerde für 
begründet. […]

B.
Die zulässige Verfassungsbeschwerde ist begründet.

Die Verurteilung der Beschwerdeführerin auf der 
Grundlage von § 1353 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 242 BGB, ihrem früheren Ehemann und vormali-
gen rechtlichen Vater ihres Kindes zur Durchsetzung 
seines Regressanspruchs aus § 1607 Abs. 3 Satz 1 und 
2 BGB Auskunft über die Person des mutmaßlichen 
Vaters des Kindes zu erteilen, ist verfassungswidrig.

Die angegriffenen Entscheidungen verletzen die 
Beschwerdeführerin in ihrem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs. 1 GG, weil sie die Tragweite der Grundrechte 
der Beschwerdeführerin verkennen. Die Zivilgerichte 
haben im Ausgangsverfahren den grundrechtlichen 
Einfluss unzutreffend eingeschätzt, worauf die ange-
griffenen Entscheidungen beruhen (I.).

Unabhängig von den Umständen des vorliegen-
den Falls überschreitet die trotz Fehlens einer eindeu-
tigen Grundlage im geschriebenen Recht richterlich 
herbeigeführte Verpflichtung der Beschwerdeführerin 
zur Auskunftserteilung zudem die verfassungsrecht-
lichen Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung, was 
die Beschwerdeführerin ebenfalls in ihren Rechten 
verletzt (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG) (II.).

I. […]
1. Die Gerichte haben die Bedeutung, die dem 

allgemeinen Persönlichkeitsrecht der Beschwerde-
führerin zukommt, unzutreffend eingeschätzt. Die 
Beschwerdeführerin erleidet durch die Verpflichtung 
zur Auskunftserteilung eine schwerwiegende Beein-
trächtigung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechts. 
Durch die Verpflichtung, über die Person des mut-
maßlichen leiblichen Vaters Auskunft zu erteilen, 
wird sie gezwungen, eine geschlechtliche Beziehung 
zu einem bestimmten Mann oder zu mehreren be-
stimmten Männern preiszugeben. Damit muss sie 
intimste Vorgänge ihres Privatlebens offenbaren. Für 
die meisten Menschen dürfte es wenige Vorgänge von 
größerer Intimität geben, deren Geheimhaltung ih-
nen um ihrer persönlichen Integrität willen wichtiger 
wäre als ihre geschlechtlichen Beziehungen.

Das aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 
Abs.1 GG folgende allgemeine Persönlichkeitsrecht 
schützt mit der Privat- und Intimsphäre der Einzelnen 
auch Aspekte des Geschlechtslebens und das Interes-
se, diese nicht offenbaren zu müssen. Der Schutz der 
Privat- und Intimsphäre umfasst Angelegenheiten, 
die wegen ihres Informationsinhalts typischerweise 
als „privat“ eingestuft werden, insbesondere weil ihre 
öffentliche Erörterung oder Zurschaustellung als un-
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schicklich gilt, das Bekanntwerden als peinlich emp-
funden wird oder nachteilige Reaktionen der Umwelt 
auslöst, wie es gerade auch im Bereich der Sexualität 
der Fall ist. Fehlte es hier an einem Schutz vor der 
Kenntniserlangung anderer, wäre die sexuelle Ent-
faltung erheblich beeinträchtigt, obwohl es sich um 
grundrechtlich geschützte Verhaltensweisen handelt 
(vgl. BVerfGE 101, 361 <382> m.w.N.). Mit dem 
Recht auf Achtung der Privat- und Intimsphäre spe-
zifisch geschützt ist das Recht, geschlechtliche Bezie-
hungen zu einem Partner nicht offenbaren zu müssen, 
sondern selbst darüber befinden zu können, ob, in 
welcher Form und wem Einblick in die Intimsphäre 
und das eigene Geschlechtsleben gewährt wird (vgl. 
BVerfGE 117, 202 <233> m.w.N.).

Dem haben die Gerichte hier im Ansatz zutreffend 
das Interesse des Scheinvaters an der Durchsetzung 
seines einfachrechtlichen Regressanspruchs aus § 1607 
Abs. 3 Satz 1 und 2 BGB gegenübergestellt. Obwohl 
das Interesse, selbst darüber zu befinden, ob und wem 
Einblick in das Geschlechtsleben gewährt wird, ver-
fassungsrechtlich schwer wiegt, mag das Geheimhal-
tungsinteresse einer Mutter gegenüber dem finanziel-
len Regressinteresse eines Scheinvaters in bestimmten 
Konstellationen etwa wegen ihres früheren Verhaltens 
weniger schutzwürdig sein (vgl. für den Fall, dass der 
Scheinvater von der Mutter zur Vaterschaftsanerken-
nung veranlasst worden war BGHZ 191, 259 ff.; s. 
auch BGH, Beschluss vom 2. Juli 2014 – XII ZB 
201/13, FamRZ 2014, 1440 ff.). So mag insbeson-
dere in solchen Konstellationen, in denen die Mutter 
aufgrund ihres Verhaltens dem Scheinvater wegen 
seiner dem Scheinkind erbrachten Leistungen nach 
§ 826 BGB schadenersatzpflichtig ist (vgl. BGHZ 196, 
207 ff. m.w.N.), ihr auch die Verpflichtung zur Aus-
kunftserteilung im Hinblick auf den Regressanspruch 
aus § 1607 Abs. 3 BGB verfassungsrechtlich zumutbar 
sein. Eine Verpflichtung der Mutter, dem Scheinvater 
zur Durchsetzung seines Regressanspruchs auch ge-
gen ihren Willen Auskunft über die Person des Vaters 
zu erteilen, ist darum verfassungsrechtlich nicht von 
vornherein ausgeschlossen.

Im vorliegenden Fall haben die Gerichte jedoch 
die Bedeutung des Rechts der Beschwerdeführerin, 
selbst darüber zu befinden, ob, in welcher Form und 
wem sie Einblick in ihre Intimsphäre und ihr Ge-
schlechtsleben gibt, unzutreffend eingeschätzt.

Das Amtsgericht hat dem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht der Beschwerdeführerin allein deshalb 
keine Bedeutung beigemessen, weil die Beschwerde-
führerin den Antragsteller, der bei Eingehung der Ehe 
davon ausgegangen sei, der leibliche Vater des Kin-
des zu sein, nicht darüber aufgeklärt habe, dass nicht 
er allein als biologischer Vater in Betracht komme. 
Damit hat es den durch das allgemeine Persönlich-

keitsrecht gebotenen Schutz der Beschwerdeführerin 
unzulässig verkürzt und hat es versäumt, deren In-
teresse, den Namen des mutmaßlichen Vaters nicht 
nennen zu müssen, anhand der konkreten Umstände 
des Falls gegen das finanzielle Regressinteresse des 
Antragstellers abzuwägen.

Demgegenüber hat das Oberlandesgericht zwar 
festgestellt, dass die Verpflichtung der Beschwerde-
führerin, Auskunft über die Person des mutmaßli-
chen Vaters ihres Kindes zu geben, deren Persönlich-
keitsrecht berührt. Gleichwohl setzt sich auch das 
Oberlandesgericht im Anschluss aus unzutreffenden 
Erwägungen mit der Beeinträchtigung des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts der Beschwerdeführerin 
nicht mehr auseinander und wägt deren Grundrecht 
damit nicht weiter mit den finanziellen Interessen des 
Antragstellers ab. So stellt das Gericht zunächst zwar 
zutreffend fest, das allgemeine Persönlichkeitsrecht 
schütze die Befugnisse des Einzelnen, grundsätzlich 
selbst darüber zu entscheiden, inwieweit und wem 
gegenüber er persönliche Lebenssachverhalte offen-
bart. Es nimmt dann aber an, „ein solcher Eingriff“ 
liege hier nicht vor, weil aufgrund der erfolgreichen 
Vaterschaftsanfechtung feststehe, dass die Beschwer-
deführerin in der Empfängniszeit mit einem anderen 
Mann geschlechtlich verkehrt habe; es gehe also „nur“ 
noch um die Frage, wer als Vater in Betracht komme. 

Damit verkennt das Gericht, dass zur verfas-
sungsrechtlich geschützten Intimsphäre der Mutter 
gerade auch die Frage gehört, mit welchem Partner 
oder welchen Partnern sie eine geschlechtliche Bezie-
hung eingegangen ist. Die Offenbarung und Nen-
nung von Partnern sexueller Kontakte ist mit Blick 
auf den Schutz der Privatsphäre der betroffenen Frau 
oftmals sogar noch von größerer Brisanz als der Um-
stand, dass es überhaupt zur außerehelichen Zeugung 
eines Kindes gekommen ist. Das durch das allgemei-
ne Persönlichkeitsrecht spezifisch geschützte Recht 
der Beschwerdeführerin, geschlechtliche Beziehungen 
zu einem bestimmten Partner nicht offenbaren zu 
müssen, war mit der Offenlegung des Mehrverkehrs 
nicht verbraucht und hätte bei der von den Gerichten 
vorzunehmenden Interessenabwägung weiter Berück-
sichtigung finden müssen.

Die Entscheidungen beruhen auf der Verken-
nung der Bedeutung des allgemeinen Persönlich-
keitsrechts, weil die Gerichte gerade infolge dieser 
Verkennung die für und gegen die Schutzwürdigkeit 
der Beteiligten sprechenden konkreten Umstände des 
vorliegenden Falls nicht näher gewürdigt und nicht 
in die Entscheidung eingestellt haben. Insbesondere 
haben die Gerichte unberücksichtigt gelassen, dass 
das Kind vor der Ehe gezeugt wurde und damit aus 
einer Zeit stammt, in der ein Vertrauen des Antrag-
stellers, allein als Kindesvater in Betracht zu kommen, 
angesichts der Umstände des vorliegenden Falls nicht 
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ohne weiteres begründet war. In diesem Zusammen-
hang ist auch die Beschreibung der Qualität der Be-
ziehung zwischen der Beschwerdeführerin und dem 
Antragsteller zur Empfängniszeit von Bedeutung, 
welche die Beschwerdeführerin lediglich als „locker“ 
bezeichnet hat und zu der die Gerichte keine wei-
teren Feststellungen getroffen haben. Die Gerichte 
sind auch nicht näher darauf eingegangen, dass die 
Beschwerdeführerin – vom Antragsteller unwider-
sprochen – dargelegt hat, dem Antragsteller gegen-
über nie behauptet zu haben, das Kind könne nur 
von ihm abstammen. Auch der Umstand, dass der 
Antragsteller nach der Scheidung im Jahr 1995 das 
Sorgerecht für das Kind gegen den Willen der Mutter 
für sich erstritten hat, obwohl die Beschwerdeführe-
rin ihm bereits 1994 in einem Brief die Möglichkeit 
eröffnet hatte, dass er nicht der leibliche Vater sein 
könnte, wurde nicht gewürdigt. Möglicherweise wäre 
auch der vom Oberlandesgericht als nicht klärungs-
bedürftig angesehenen Frage Bedeutung beizumessen 
gewesen, ob die Darlegung der Beschwerdeführerin 
zutrifft, dass nicht sie den Antragsteller zur Eheschlie-
ßung veranlasst und so in die rechtliche Vaterschaft 
nach § 1592 Nr. 1 BGB gedrängt habe. Es kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Gerichte bei 
Würdigung dieser Gesichtspunkte zu einem anderen 
Ergebnis gelangt wären.
II. Die gerichtliche Verpflichtung der Mutter, zur 
Durchsetzung eines Regressanspruchs des Scheinva-
ters (§ 1607 Abs. 3 BGB) Auskunft über die Person 
des mutmaßlichen Vaters des Kindes zu erteilen, 
überschreitet unabhängig von den konkreten Um-
ständen des vorliegenden Falls die verfassungsrechtli-
chen Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung, weil es 
hierfür an einer hinreichend deutlichen Grundlage im 
geschriebenen Recht fehlt. Die Beschwerdeführerin 
ist dadurch in ihren Grundrechten verletzt (Art. 2 
Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG).

Auf die Generalklausel des § 242 BGB lässt sich 
ein Anspruch des Scheinvaters gegen die Mutter, die-
sem zur Durchsetzung seines gegen den leiblichen 
Vater des Kindes gerichteten Regressanspruchs aus 
§ 1607 Abs. 3 BGB Auskunft über die Person des 
mutmaßlichen Vaters zu erteilen, nicht stützen. Da-
für fehlen nähere Anknüpfungspunkte im einfachen 
Recht. Dieser bedürfte es aber, weil die Auskunftsver-
pflichtung auf der einen Seite das Persönlichkeitsrecht 
der Mutter erheblich beeinträchtigt (s.o., I.1.a), ohne 
dass auf der anderen Seite die zivilgerichtliche Stär-
kung des vom Gesetzgeber schwach ausgestalteten 
Regressanspruchs des Scheinvaters verfassungsrecht-
lich geboten wäre (sogleich unter 3.a).

1. Der geltend gemachte Auskunftsanspruch ist nicht 
ausdrücklich geregelt, obgleich das Gesetz mit § 1605 
BGB eine Auskunftsregelung zur Durchsetzung un-

terhaltsrechtlicher Ansprüche kennt. Diese Vorschrift 
ist hier jedoch nicht anwendbar. § 1605 BGB be-
stimmt, dass Verwandte in gerader Linie einander 
verpflichtet sind, auf Verlangen über ihre Einkünfte 
und ihr Vermögen Auskunft zu erteilen, soweit dies 
zur Feststellung eines Unterhaltsanspruchs oder einer 
Unterhaltsverpflichtung erforderlich ist. Eine Ver-
pflichtung der Mutter, dem Scheinvater Auskunft 
über geschlechtliche Beziehungen zu einem Partner 
zu erteilen, wenn dies zur Feststellung einer Unter-
haltsregressverpflichtung erforderlich ist, ist dort hin-
gegen nicht geregelt (vgl. BGHZ 191, 259 <265 f. 
Rn. 18>). […]

2. a) Gegen die gerichtliche Begründung von 
Auskunftsansprüchen in Sonderverbindungen auf-
grund der Generalklausel des § 242 BGB ist verfas-
sungsrechtlich im Grundsatz nichts einzuwenden. 
Schöpferische Rechtsfindung durch gerichtliche 
Rechtsauslegung und Rechtsfortbildung ist praktisch 
unentbehrlich und wird vom Bundesverfassungsge-
richt seit jeher anerkannt (vgl. BVerfGE 34, 269 <287 
f.>; 49, 304 <318>; 65, 182 <190 f.>; 71, 354 <362>; 
128, 193 <210>; 132, 99 <127 Rn. 74>). Dass der 
Gesetzgeber den Zivilgerichten mit den Generalklau-
seln des Privatrechts besonders weite Möglichkeiten 
der Rechtsfortbildung verschafft, ist ebenfalls nicht 
zu beanstanden. […]

Die gerichtliche Rechtsfortbildung stößt jedoch 
an verfassungsrechtliche Grenzen. […] Soweit die 
vom Gericht im Wege der Rechtsfortbildung gewähl-
te Lösung dazu dient, der Verfassung, insbesondere 
verfassungsmäßigen Rechten des Einzelnen, zum 
Durchbruch zu verhelfen, sind die Grenzen richter-
licher Rechtsfortbildung weiter, da insoweit eine auch 
den Gesetzgeber treffende Vorgabe der höherrangigen 
Verfassung konkretisiert wird (vgl. BVerfGE 34, 269 
<284 ff., 291>; 65, 182 <194 f.>; 122, 248 <286> 
– abw. M.). Umgekehrt sind die Grenzen richter-
licher Rechtsfortbildung demgemäß bei einer Ver-
schlechterung der rechtlichen Situation des Einzelnen 
enger gesteckt (vgl. BVerfGE 65, 182 <194 f.>; 71, 
354 <362 f.>; 122, 248 <286, 301> – abw. M.) ; die 
Rechtsfindung muss sich umso stärker auf die Um-
setzung bereits bestehender Vorgaben des einfachen 
Gesetzesrechts beschränken, je schwerer die beein-
trächtigte Rechtsposition auch verfassungsrechtlich 
wiegt. […]

3. Danach sind die verfassungsrechtlichen Gren-
zen richterlicher Rechtsfortbildung hier durch die 
Grundrechte enger bemessen (a). Sie sind durch die 
angegriffenen Entscheidungen überschritten (b). […]

a) […] Die mit der Auskunftsverpflichtung 
einhergehende Grundrechtsbeeinträchtigung der 
Beschwerdeführerin wiegt schwer (s.o., B.I.1.a). Da-
rüber hinaus beeinträchtigt die Verpflichtung der Be-
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schwerdeführerin zur Auskunftserteilung mittelbar 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht und das Famili-
enleben eines zu benennenden Mannes.

Dem steht hier allein das Interesse des Schein-
vaters an einer Stärkung der Durchsetzungsfähigkeit 
seines einfachgesetzlichen Regressanspruchs gegen-
über. Dass der Gesetzgeber den Regressanspruch 
durchsetzungsschwach ausgestaltet hat, indem er es 
unterlassen hat, diesen durch einen entsprechenden 
Auskunftsanspruch zu flankieren, bedarf von Verfas-
sungs wegen nicht der Korrektur. Der Gesetzgeber 
war verfassungsrechtlich nicht gezwungen, einen 
durchsetzungsstärkeren Regressanspruch zu schaffen. 
Wie das Interesse der Mutter an der Geheimhaltung 
intimer Daten ihres Geschlechtslebens einerseits 
und das finanzielle Regressinteresse des Scheinvaters 
andererseits zum Ausgleich gebracht werden, liegt 
im Ausgestaltungsspielraum des Privatrechtsgesetz-
gebers (dazu generell BVerfGE 134, 204 <223 f. 
Rn. 68 ff.>). Auch der Ausgestaltungsspielraum des 
Gesetzgebers findet zwar Grenzen in den Grund-
rechten der Betroffenen. Dass der Gesetzgeber hier 
durch die Nichtregelung einer den Regressanspruch 
flankierenden Auskunftsverpflichtung grundrecht-
liche Mindeststandards zulasten des Scheinvaters 
unterschritten hätte, ist jedoch – zumal angesichts 
des hohen verfassungsrechtlichen Stellenwerts des 
betroffenen Geheimhaltungsinteresses der Mutter – 
nicht ersichtlich. Auch im Rechtsvergleich erweist 
sich die uneingeschränkte Gewährung eines Regres-
sanspruchs nicht als selbstverständlich (vgl. Helms, 
FamRZ 2013, 943 f. m.w.N.); die Wissenschaftliche 
Vereinigung für Familienrecht hat in ihrer Stellung-
nahme zu diesem Verfahren dargelegt, die hier in 
Rede stehende Position des Scheinvaters sei nicht als 
in Europa allgemein konsentierter Wert anzusehen.

Zwar können die Zivilgerichte individuelle Rechts-
positionen grundsätzlich auch über das verfassungs-
rechtlich gebotene Mindestmaß hinaus im Wege der 
Rechtsfortbildung stärken. Im Fall des hier zu beur-
teilenden Auskunftsanspruchs ist der Spielraum für 
richterliche Rechtsfortbildung, die über das verfas-
sungsrechtlich Gebotene hinausginge, jedoch wegen 
des entgegenstehenden Grundrechts der Mutter enger 
bemessen.

b) Danach können die Gerichte die Verpflich-
tung einer Mutter, zur Durchsetzung des Regress-
anspruchs aus § 1607 Abs. 3 Satz 2 BGB Auskunft 
über frühere Geschlechtspartner zu erteilen, nicht 
allein auf die Generalklausel des § 242 BGB stützen. 
Vielmehr setzt die gerichtliche Verpflichtung einer 
Mutter zur Preisgabe des Partners oder der Partner 
geschlechtlicher Beziehungen konkretere gesetzliche 
Anknüpfungspunkte voraus, aus denen sich ablesen 
lässt, dass eine Mutter zur Auskunftserteilung der 

fraglichen Art verpflichtet ist. Solche Anknüpfungs-
punkte finden sich hier nicht. Die in § 1605 BGB 
getroffene Regelung von Auskunftsansprüchen im 
Unterhaltsrecht deutet im Gegenteil darauf hin, dass 
zur Durchsetzung des Unterhaltsregressanspruchs 
keine Auskunftspflicht bestehen soll. […]

Auch der Anspruchsregelung in § 1607 Abs. 3 
BGB selbst kann der erforderliche Anknüpfungs-
punkt nicht entnommen werden. Die Norm begrün-
det lediglich die materielle Rechtsposition, ohne de-
ren Durchsetzbarkeit zu regeln. […] Der gesetzliche 
Regressanspruch des Scheinvaters läuft ohne flanki-
erenden Auskunftsanspruch auch nicht faktisch leer. 
Er bleibt, nicht nur in Ausnahmefällen, durchsetzbar, 
wenn etwa der Scheinvater ohnehin von der Person 
des tatsächlichen Vaters Kenntnis hat oder von ihm 
aufgrund einer freiwilligen Information durch die 
Kindesmutter erfährt.

Schließlich bietet auch die eherechtliche General-
klausel des § 1353 Abs. 1 BGB keinen hinreichend 
konkreten Anhaltspunkt für eine Auskunftsver-
pflichtung der Mutter. Auch die angegriffenen Ent-
scheidungen beziehen sich auf § 1353 Abs. 1 BGB 
lediglich, um die Existenz einer in § 242 BGB vor-
ausgesetzten rechtlichen Sonderverbindung zwischen 
Beschwerdeführerin und Antragsteller zu begründen. 
[…]

Der Gesetzgeber […] könnte einen stärkeren 
Schutz vorsehen, als ihn die Gerichte durch die An-
wendung der bestehenden Generalklauseln gewähren 
können (vgl. BVerfGE 134, 204 <223 f. Rn. 70>), 
müsste dabei allerdings dem entgegenstehenden Per-
sönlichkeitsrecht der Mutter Rechnung tragen, das in 
dieser Konstellation schwer wiegt.

III. 1. Die mit der Verfassungsbeschwerde angegrif-
fenen Entscheidungen des Amtsgerichts sowie des 
Oberlandesgerichts verletzen die Beschwerdeführerin 
in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 
Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG und in ih-
rem Grundrecht aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung 
mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG).

Es ist angezeigt, nur den Beschluss des Oberlan-
desgerichts aufzuheben und die Sache zur erneuten 
Entscheidung an das Oberlandesgericht zurückzuver-
weisen (§ 95 Abs. 2 BVerfGG), weil es im Interesse 
der Beschwerdeführerin liegt, möglichst rasch eine 
das Verfahren abschließende Entscheidung zu erhal-
ten (vgl. BVerfGE 84, 1 <5>; 94, 372 <400>). […]


